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Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 13.11.2024*

Amtlicher Teil

Öffentliche Stellenausschreibung	
des Landratsamts

Im Jugendamt des Landratsamtes Sömmerda	  
ist zum 01.01.2025 eine Stelle als 

Sachbearbeiter/in (m/w/d)
Prävention/Jugendschutz/Frühe Hilfen 

im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung zu be-
setzen.

Aufgaben:
•	 Durchführung von Aufgaben des Erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes gemäß § 14 SGB VIII im Landkreis Sömmerda 
unter den Aspekten Prävention, Information und Aufklärung

•	 Wahrnehmung der Netzwerkkoordination im Rahmen der Bun-
desinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ 
im Landkreis Sömmerda

•	 Fachberatung im Kinderschutz als insoweit erfahrene Fachkraft, 
d.h. Fachberatung und Begleitung sowie Fallreflexion gemäß § 8b 
Abs. 1 SGB VIII als insoweit erfahrene Fachkraft für anfragende 
Fachkräfte, Fachkräfteteams, Berufsgeheimnisträger (§ 4 KKG) 

sowie Helferrunden zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gemäß den Vorgaben des § 4 Abs. 2 KKG im System eines koope- 
rativen Kinderschutzes (pseudonymisierte interdisziplinäre Be-
sprechung von Einzelfällen)

Erwartungen:
•	 berufliche Qualifikation als Sozialarbeiter/in (FH) bzw. Sozial-

pädagoge / Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung oder 
Dipl.-Pädagoge/in mit der Spezialisierung „Erziehungswissen-
schaften“

•	 besonderes Fachwissen im Kinderschutz, insbesondere Kennt-
nisse zu Risiko- und Schutzfaktoren, vorhandene Ausbildung 
zur insoweit erfahrenen Fachkraft gemäß § 8a SGB VIII oder die 
Bereitschaft, diese nachzuholen

•	 Kenntnisse der rechtlichen Grundlagen des Kinderschutzes und 
Jugendschutzes

•	 kommunikative Fähigkeiten, Beratungskompetenz und Fähig-
keit zur Netzwerkarbeit

•	 organisatorisches Talent
•	 Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit mit einem en-

gagierten Mitarbeiterteam

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

K 515 Ortsausgang Eckstedt bis 
Ortseingang Udestedt 21.10.24-30.11.24 halbseitige Sperrung 

mit Ampelregelung Glasfaserausbau

Rastenberg 
OT Roldisleben 
Ortseingang Dorfstraße

16.09.24-20.12.24 Vollsperrung Ersatzneubau der Brücke 
über den Rollbach über Hinter den Kirschgärten 

Ortseingang Vogelsberg von 
Orlishausen kommend, Lange 
Straße bis An der Sprötauer Str.

verlängert bis 
20.12.2024 Vollsperrung Kanalbau örtlich über L 1058

K 515
Schloßvippach Kreisverkehr 
bis Abzweig K 530 Richtung 
Großrudestedt

19.10.24-06.12.24 halbseitige Sperrung 
bzw. Einschränkungen

Restarbeiten in den Seiten-
bereichen, Festbeschilde-
rung und Beleuchtungs-
mast im Kreisverkehr

K 521 zwischen Battgendorf 
und Beichlingen 18.11.24-22.11.24 Vollsperrung Sanierung Fahrbahn 

Teilfläche

über B 176 und B 85 Kölleda – 
Streitsee – Schillingstedt – K 521 
Altenbeichlingen – Beichlingen 
und in der Gegenrichtung

K 521 Ortseingang Battgendorf 
Richtung Kölleda

verlängert bis 
29.11.2024

halbseitige Sperrung 
mit Ampelregelung Glasfaserausbau

K 61 Stotternheim – Alperstedt 
Höhe Einfahrt Treff am See 12.11.24-06.12.24 Vollsperrung Havarie Wasserrohrbruch 

Mitte Fahrbahn

K 513 Kieswerk Alperstedt –  
K 11 – Großrudestedt – Schwan-
see – Stotternheim und in der  
Gegenrichtung

K 15
Ortseingang Nöda bis 
Einmündung L 2142
Brücke Schmale Gera

11.11.24-22.11.24 Vollsperrung Oberflächensanierung
Brücke

über L 2142 Nöda – Stottern- 
heim – K 59 Stotternheim – Mit-
telhausen und in der Gegen-
richtung

*Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.
Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
zu rechnen.
Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.lra-soemmerda.de informieren.
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Rechtsverordnung über die Aufhebung von 
Naturdenkmalen im Landkreis Sömmerda vom 
8. November 2024

Auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 5 des Thüringer Naturschutzgesetzes (ThürNatG) verkündet 
als Artikel 1 des Thüringer Gesetzes zur Neuordnung des Natur-
schutzrechts vom 30.07.2019 (GVBl. S. 323) und des § 107 Abs. 
2 Nr. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), verordnet 
der Landrat des Landkreises Sömmerda als untere Naturschutz-
behörde:

§ 1
Gegenstand

Das nachfolgend aufgeführte Naturdenkmal wird aus dem Register 
– Naturdenkmale gestrichen, da es Bestandteil des geschützten 
Landschaftsbestandteiles „Drachenschwanz bei Tunzenhausen“ 
geworden ist und darüber hinaus im FFH-Gebiet 040 – „Kahler 
Berg und Drachenschwanz bei Tunzenhausen“ liegt. Die Unter-
schutzstellung ist damit aufgehoben.

§ 2
Begründung

Das Naturdenkmal „Die Weißenburg“ bei Tunzenhausen (Flur 1; 
Flurstück 236/1) wurde erstmals durch Beschluss 291/75/68 vom 
21.11.1968 vom Rat des Kreises Sömmerda unter Schutz gestellt.

Der „Drachenschwanz bei Tunzenhausen“ ist ein Gebiet, das 
wegen seiner floristischen Besonderheiten einstweilig durch Be-
schluss Nr. 47-6/90 des Kreistages des Landkreises Sömmerda 
vom 20.12.1990 als GLB (geschützter Landschaftsbestandteil) si-
cher gestellt wurde. Mit Rechtsverordnung vom 27.02.2001 (Ver-
öffentlichung vom 14.03.2001 im Amtsblatt Nr. 11 Landkreis Söm-
merda) wurde der „Drachenschwanz bei Tunzenhausen“ als GLB 
ausgewiesen. Im GLB „Drachenschwanz bei Tunzenhausen“ liegt 
vollständig das Flurstück 236/1, Flur 1, Gemarkung Tunzenhausen, 
nämlich „Die Weißenburg bei Tunzenhausen“. 

Weiterhin wurden die GLB „Kahler Berg“ und „Drachenschwanz 
bei Tunzenhausen“ als FFH-Gebiet 040 – Gebietscode DE 4832301 
– aktualisiert im Amtsblatt der EU L 198/41 von 05/2012 – qua-
lifiziert. Auch hier ist unter Punkt 4.2 „Güte und Bedeutung“ die 
„innerhalb des landwirtschaftlich geprägten Thüringer Beckens 
gelegene submediterrane und kontinentale Trocken- und Halb-
trockenrasen mit bemerkenswertem Arteninventar und Bedeu-
tung im Biotopverbund historische Burganlage der Weißenburg“ 
erwähnt.

Somit überlagern sich mehrere Schutzkategorien für ein und das-
selbe Gebiet (Gemarkung Tunzenhausen, Flur 1, Flurstück 236/1). 
Diese Deckungsgleichheit bewirkt die Aufhebung des Naturdenk-
males.

§ 3
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Sömmerda, 8. November 2024

gez. Karl
Landrat

•	 Vorhandensein reflektierter Vorstellungen des eigenen 
Leistungsverhaltens, Fort- und Weiterbildungsbereitschaft und 
regelmäßige Teilnahme an Supervisionen im Jugendamt 

•	 Besitz des Führerscheins für PKW und die Bereitschaft, für 
Dienstfahrten auch das Privatfahrzeug zu nutzen

•	 sichere Kenntnisse im Umgang mit IT-Verfahren und MS-Office- 
Anwendungen (Word, Excel usw.) 

Wir bieten:
•	 einen abwechslungsreichen, befristeten Arbeitsplatz in Vollzeit 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden im öffent-
lichen Dienst

•	 eine Vergütung in der Entgeltgruppe S 12 TVöD – Sozial- und 
Erziehungsdienst mit regelmäßigen Tariferhöhungen

•	 attraktive Sonderzahlungen
•	 betriebliche Altersvorsorge über die ZVK Thüringen
•	 flexible Arbeitszeitgestaltung im Gleitzeitmodell und 30 Tage 

Erholungsurlaub im Kalenderjahr
•	 Anspruch auf bezahlte Freistellung für bis zu zwei „Regenera- 

tionstage“ im Kalenderjahr 
•	 Möglichkeit zur Umwandlung der SuE-Zulage in maximal zwei 

weitere zusätzliche freie Arbeitstage
•	 Möglichkeit auf bis zu zwei Tage mobiles Arbeiten in der Woche, 

nach Beendigung der Probezeit 
•	 betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Freistellung für ei-

nen Team-Tag im Jahr, Vergünstigung in einem ortsansässigen 
Fitnessstudio, jährlicher Gesundheitstag)

•	 anteilige Freistellung am Geburtstag
•	 bis zu 5 Tage Bildungsfreistellung im Kalenderjahr

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben Sie sich bitte bis zum 
05.12.2024 online über das Bewerberportal: 

https://lra-soemmerda.ris-portal.de/web/
stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda
Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.
Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.
Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat
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das Rechnungsprüfungsamt die zu prüfende Einrichtung über die 
Beauftragung. Die Notwendigkeit ist hierbei durch das Rechnungs-
prüfungsamt zu begründen. 

§ 5
Gebühren- und Auslagenschuldner

Gebühren- und Auslagenschuldner ist die Körperschaft oder son-
stige juristische Person, für die die Prüfungsleistungen oder son-
stigen Dienstleistungen erbracht werden.

§ 6
Umsatzsteuer

Für den Fall, dass die Leistungen des Landkreises Sömmerda der 
Umsatzsteuer unterliegen sollten, erhöht sich die zu entrichtende 
Gebühr um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.

§ 7
Entstehung und Fälligkeit 

Die Gebühren- und Auslagenschuld entsteht mit der Beendigung 
der Prüfungstätigkeit oder der sonstigen Leistung und der Über-
gabe des entsprechenden Berichtes. Die Gebühr und die geltend 
gemachten Auslagen werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. 

Zum gebührenpflichtigen Zeitaufwand zählen insbesondere die 
Aufarbeitung der Jahresrechnung, Einzelfallprüfungen inkl. Abfas-
sung von Prüfbemerkungen, Recherchen für Einzelfallprüfungen, 
Vor-Ort-Termine und die zu deren Wahrnehmung entstandenen 
Fahrzeiten, Abschlussbesprechungen und die Ausfertigung des 
Berichtes. Der Zeitaufwand wird durch die Prüfer im Halbstunden-
takt dokumentiert. Zur Abrechnung kommen nur die voll erbrach-
ten Zeitanteile im Halbstundentakt.

§ 8
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
mit der Maßgabe in Kraft, dass der Gebührensatz nach § 2 ab Prü-
fung der Jahresrechnung/des Jahresabschlusses des Haushalts-
jahres 2024 gefordert werden kann. 

Sömmerda, den 05.09.2024

gez. Christian Karl
Landrat

Beschlüsse der 1. Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen der Legislaturperiode 2024-2029 
vom 17. Oktober 2024

Beschluss Nr. 08/24

Die Verbandsversammlung des ZRM beschließt:
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auf Grund der 
Ergebnisse der Abschlussprüfung durch die RSM Ebner & Stolz 
GmbH & Co. KG festgestellt.

Beschluss Nr. 09/24

Die Verbandsversammlung des ZRM beschließt:

Bekanntmachung des Landratsamts

Gebührensatzung für die Inanspruchnahme 
des Rechnungsprüfungsamtes

des Landkreises Sömmerda

Auf der Grundlage

•	 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414),

•	 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Oktober 2001, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194), 

•	 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl.S. 396),

•	 der Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung (ThürAll-
gVwKostO) vom 3. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 6. Dezember 2022 (GVBl. S. 498) in den jeweils 
geltenden Fassungen

hat der Kreistag des Landkreises Sömmerda in seiner Sitzung am 
04.09.2024 folgende Gebührensatzung für die Inanspruchnahme 
des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Sömmerda be-
schlossen:

§ 1
Gebührentatbestand

Der Landkreis Sömmerda erhebt für Prüfungen gemäß § 81 Abs. 1 
Satz 3 i.V.m. § 81 Abs. 2 und § 82 Abs. 1 Satz 2 ThürKO Gebühren 
nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes nach § 
82 Abs. 1 Satz 2 ThürKO sowie für sonstige Prüfungstätigkeiten 
wird je Prüfer eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben. Da-
bei ist es unerheblich, ob die Leistung im Innendienst oder im Au-
ßendienst erbracht wird. 

Die Prüfgebühren werden in entsprechender Anwendung der 
Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVw-
KostO) i.V.m. Nr. 1.4.1.2. des Allgemeinen Verwaltungskostenver-
zeichnisses festgesetzt.

§ 3
Auslagen

Die dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Sömmerda ent-
standenen notwendigen Auslagen sind durch die geprüften Kör-
perschaften zu tragen, soweit diese aus der Erledigung der Aufga-
ben nach § 81 Abs. 2 Satz 2 ThürKO resultieren. 

Die Auslagen werden in entsprechender Anwendung der Thürin-
ger Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) 
i.V.m. Nr. 2 des Allgemeinen Verwaltungskostenverzeichnisses er-
hoben.

§ 4
Externe Prüfer

Werden zur Durchführung der Prüfungsaufgaben besondere ex-
terne Fachkräfte oder Prüfstellen hinzugezogen, sind die dem 
Landkreis Sömmerda dafür entstandenen Kosten zu erstatten. Vor 
Beauftragung der externen Fachkräfte oder Prüfstellen informiert 
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Der Jahresverlust des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen aus dem Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 
2.413.298,33 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss Nr. 10/24

Die Verbandsversammlung des ZRM beschließt:
Der Verbandsvorsitzenden, dem Geschäftsleiter und der Ge-
schäftsleiterin des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mit-
telthüringen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023	
des ZRM

I. Beschluss

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Restabfallbehandlung Mittelthüringen beschließt:

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auf Grund der 
Ergebnisse der Abschlussprüfung durch die RSM Ebner & Stolz 
GmbH & Co. KG festgestellt.
Der Jahresverlust des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen aus dem Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 
2.413.298,33 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Verbandsvorsitzenden, dem Geschäftsleiter und der Ge-
schäftsleiterin des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mit-
telthüringen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

II. Auslegungshinweis

Der Jahresabschluss 2023 des Zweckverbandes Restabfallbehand-
lung Mittelthüringen (ZRM) liegt in der Zeit vom 

25.11.2024 bis 29.11.2024
während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 7.30 bis 16.30 
Uhr) in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen (ZRM) in 99334 Amt Wachsenburg /OT 
Rehestädt, Verbandsdeponie Rehestädt, öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.

Der TWZV „Thüringer Becken“ gibt bekannt

Die 5. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweck-
verbandes „Thüringer Becken“ im Jahr 2024 findet am Montag, 
25. November 2024, um 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle Bahn-
hofstraße 28, 99610 Sömmerda statt.

Tagesordnung:
A) öffentlicher Sitzungsteil
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und 	

der Beschlussfähigkeit
3.	 Bestätigung der Tagesordnung
4.	 Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung	

des TWZV vom 30.09.2024 – öffentlicher Sitzungsteil –
5.	 Sachstandsbericht Trinkwasserqualität
6.	 Sachstandsbericht wirtschaftliche Situation
7.	 Beschlussantrag					   

Entgeltkalkulation der Wasserversorgung 2025-2027 	
mit Ergebnisermittlung 2023 und 2024			 
Drucksachen-Nr. 104/2024

8.	 Beschlussantrag					   
18. Fortschreibung des Preisverzeichnisses des 		
TWZV „Thüringer Becken“				  
Drucksachen-Nr. 105/2024

9.	 Beschlussantrag					   
3. Änderung Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024	
Drucksachen-Nr. 103/2024, Beschluss 96/2024

10.	Beschlussantrag 					   
Bestätigung Wirtschaftsplan 2025 des 			 
TWZV „Thüringer Becken“				  
Drucksachen-Nr. 107/2024

11.	Beschlussantrag 					   
Bestätigung Finanzplan 2024 - 2028 des 			 
TWZV „Thüringer Becken“				  
Drucksachen-Nr. 108/2024

12.	Beschlussantrag 					   
Bestätigung Fernwasserliefervertrag TFW ./. TWZV		
Drucksachen-Nr. 109/2024

13.	Vergabe Jahresverträge
Beschlussantrag 
A) Vergabe 
Jahresvertrag des Trinkwasserzweckverbandes 		
„Thüringer Becken“ für die Jahre 2025 und 2026, 
Erd- und Oberflächenarbeiten im gesamten Verbandsgebiet
Drucksachen-Nr. 110/2024
Beschlussantrag 
B) Vergabe
Jahresvertrag des Trinkwasserzweckverbandes 		
„Thüringer Becken“ für die Jahre 2025 und 2026, 		
Rohrleitungsbau mit dazugehörigem Tiefbau im 		
Verbandsgebiet
Drucksachen-Nr. 111/2024

14.	Beschlussantrag 					   
Vergabe von Bauleistungen Sömmerda Gartenberg 		
3. BA Sebastian-Bach-Straße – nördlicher Teilabschnitt 	
Drucksachen-Nr. 113/2024

15.	Beschlussantrag 					   
Bildung einer Wahlkommission Wahl eines Mitgliedes 	
des Aufsichtsrates für die BeWA  				 
Drucksachen-Nr. 114/2024

16.	Anfragen und Mitteilungen

B) nichtöffentlicher Sitzungsteil

17.	Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung	   
des TWZV vom 30.09.2024				  
– nichtöffentlicher Sitzungsteil –

18.	Beschlussantrag 					   
Bestätigung Standortstellungnahme			 
Antrag der BOREAS Energie GmbH Dresden auf Erteilung eines 
Vorbescheides gem. § 9 BlmSchG für die Errichtung und Be-
trieb von neun Windenergieanlagen in den Gemarkungen 
Backleben und Ostramondra				  
Drucksachen-Nr. 115/2024

19.	Beschlussantrag 					   
Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen		
Drucksachen-Nr. 116/2024

20.	Sachstandsbericht 					   
Drittwiderspruchsverfahren TWZV / Landkreis Sömmerda / 	
BOREAS

21.	Anfragen und Mitteilungen

Ralf Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Der Abwasserzweckverband „Finne“ 		
gibt bekannt

Die 5. Sitzung der Verbandsversammlung des AZV „Finne“ im Jahr 
2024 findet am Montag, 25. November 2024, um 18.30 Uhr in der 
Geschäftsstelle Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda statt. 
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Tagesordnung:

A) öffentlicher Sitzungsteil
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und 	

der Beschlussfähigkeit
3.	 Bestätigung der Tagesordnung
4.	 Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung	  

des AZV „Finne“ vom 30.09.2024 			 
– öffentlicher Sitzungsteil –

5.	 Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Situation des 	
AZV „Finne“

6.	 Beschlussantrag				     
4. Partielle Fortschreibung des Abwasserbeseitigungs-	  
konzeptes (ABK) 					   
Drucksachen-Nr. 117/2024

7.	 Beschlussantrag 					   
Bestätigung Wirtschaftsplan 2025 des AZV „Finne“		
Drucksachen-Nr. 107/2024

8.	 Beschlussantrag 					   
Bestätigung Finanzplan 2024 – 2028 des AZV „Finne“	
Drucksachen-Nr. 108/2024

9.	 Beschlussantrag					   
Anmeldung von Baumaßnahmen zur Förderung 		
durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie 	
und Naturschutz für das Wirtschaftsjahr 2025 			 
Drucksachen-Nr. 119/2024

10.	Beschlussantrag					   
Fortschreibung Globalrechnung (Stand 11/2024)		
Drucksachen-Nr. 109/2024

11.	Beschlussantrag					   
Vereinbarung nach § 23 (5) ThürStrG zur Ortsdurchfahrt 	
Guthmannshausen 					   
Drucksachen-Nr. 120/2024

12.	Beschlussantrag					   
Vereinbarung nach § 23 (5) ThürStrG zur Baumaßnahme 	
Rastenberg Hochtalstraße/Kapellenberg 			 
Drucksachen-Nr. 121/2024

13.	Beschlussantrag					   
Vereinbarung nach § 23 (5) ThürStrG zur Baumaßnahme 	
ON Kölleda, Anschluss Zwirnsgasse/Anteil Unter den Linden	
Drucksache-Nr. 118/2024

Vergabe von Leistungen
14.	Beschlussantrag					   

Erneuerung des Frequenzumrichters für das Gebläse 	
der Kläranlage Kindelbrück					   
Drucksachen-Nr. 111/2024

15.	Beschlussantrag					   
Wartung der 1. Netzersatzanlage (Blockheizkraftwerk)	
auf der Kläranlage Straußfurt				  
Drucksachen-Nr. 112/2024

16.	Beschlussantrag					   
Wartung der 2. Netzersatzanlage (Blockheizkraftwerk)	
auf der Kläranlage Straußfurt				  
Drucksachen-Nr. 113/2024

17.	Beschlussantrag					   
Entschlammung des Oxidationsteiches in Wundersleben	
Drucksachen-Nr. 114/2024

18.	Beschlussantrag				     
Bestätigung der Stellungnahme zum Bauantrag 	  
Waldschwimmbad Rastenberg				  
Sanierung Beckenkörper und Errichtung Filterhalle 		
Tektur-Antrag v. 23.08.2024				  
Drucksachen-Nr. 116/2024

19.	Anfragen und Mitteilungen

B)  nichtöffentlicher Sitzungsteil

Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 12. November 2024

Olaf Starroske
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung des ZV 		
Wasserversorgung Gramme-Aue

9. Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbands Wasserversorgung 

Gramme-Aue

– öffentlich/nicht öffentlich –

Datum: 	 Freitag, 29. November 2024
Uhrzeit: 	07.30 Uhr
Ort: 	 Gemeindeverwaltung Kleinmölsen 				  
	 Kirchplatz 22, 99189 Kleinmölsen

Vorläufige Tagesordnung

- öffentlicher Teil -

1.	 Sitzungseröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.	 Beschlussfassung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils
3.	 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der 

Niederschrift über den öffentlichen Teil der 8. Verbandsver-
sammlung vom 27. Oktober 2023

4.	 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Wasserversorgung Gramme-Aue für das 
Haushaltsjahr 2024

5.	 Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan für 
das Wirtschaftsjahr 2024

6.	 Beratung und Beschlussfassung über Vergabeangelegenheiten
a)	 Vergabe von Leistungen zum Wechsel der Trinkwasserzähler 

für die Jahre 2024 und 2025
b)	 weitere Vergabeangelegenheiten (sofern zum Sitzungster-

min vorliegend)
7.	 Informationen des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden
8.	 Anfragen

- nicht öffentlicher Teil -

1.	 Beschlussfassung über die Tagesordnung des nicht öffentlichen 
Teils

2.	 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der 
Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der 8. Verbands-
versammlung vom 27. Oktober 2023

3.	 Informationen des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden
4.	 Anfragen

Großrudestedt, den 12. November 2024

In Vertretung

gez. Reifarth
stellv. Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung des AZV Scherkondetal

Am Dienstag, 3. Dezember 2024 findet um 18.00 Uhr die nächste 
öffentliche Verbandsversammlung des AZV Scherkondetal im Bür-
gerhaus, Lange Straße 56 in 99610 Vogelsberg statt.
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Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil:

1.	 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung

2.	 Beschlussfassung über die Tagesordnung öffentlicher Teil

3.	 Beschlussfassung über die Niederschrift vom 15.08.2024

4.	 Beschlussfassung über die 7. Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung des Abwasserzweckver-
bandes Scherkondetal (GS-EWS) 

5.	 Anfragen und Mitteilungen

An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche Sit-
zung an.

Sabine Redam
Verbandsvorsitzende

Öffentliche Bekanntmachung 			 
des AZV Gramme-Vippach

2. Sitzung der Verbandsversammlung 
des Abwasserzweckverbands 

Gramme-Vippach

Datum: 	 Dienstag, 3. Dezember 2024 
Uhrzeit: 	19.30 Uhr
Ort: 	 Deutsches Haus (Herrenzimmer, 1. OG) 
	 Karl-Marx-Platz 3 in 99195 Großrudestedt

Vorläufige Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1.	 Sitzungseröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.	 Beschlussfassung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils

3.	 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der 
Niederschrift über den öffentlichen Teil der 1. Verbandsver-
sammlung vom 12. September 2024

4.	 Vergabe Fäkalschlammbeseitigung – Beschluss Nr. 01/02/2024

5.	 Beratung und Beschlussfassung über die 16. Änderung der 	
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung	
des Abwasserzweckverbands Gramme-Vippach – Beschluss 	
Nr. 02/02/2024

6.	 Informationen der Verbandsvorsitzenden

7.	 Anfragen

Dem öffentlichen Teil schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an.

Schloßvippach, den 12. November 2024

gez. Rudloff
Verbandsvorsitzende

Vollzug des Gesetzes über die Umwelt-		
verträglichkeitsprüfung (UVPG)

Feststellung zur UVP-Pflicht gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 UVPG für das 
Vorhaben Errichtung und Betrieb von sechs Windenergieanlagen 
in den Gemarkungen Günstedt und Kindelbrück – Bekanntgabe 
des Ergebnisses der Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht 
nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG 

Die meridian Neue Energien GmbH, Johann-Wendel-Straße 22, 
98529 Suhl beantragt eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung gem. § 4 BImSchG zur Errichtung und den Betrieb von sechs 
Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern an folgenden Standorten:

–– Gemarkung Günstedt, Flur 6, Flurstück 303/1,

–– Gemarkung Günstedt, Flur 1, Flurstücke 316, 317/1, 318/1,

–– Gemarkung Günstedt, Flur 6, Flurstück 188/3,

–– Gemarkung Günstedt, Flur 6, Flurstück 92/2,

–– Gemarkung Günstedt, Flur 6, Flurstück 237 und

–– Gemarkung Kindelbrück, Flur 3, Flurstück 87.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 1.6.2 A der 
Anlage 1 zum UVPG.

Nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG i. V. m. der 
Nummer 1.6.2 A der Anlage 1 zum UVPG ist für das Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass unter Be-
rücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 3 zum UVPG die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht her-
vorgerufen. Im Einzelnen basiert die Entscheidung auf folgenden 
wesentlichen Gründen:

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht hervorgerufen 
werden. Durch den Einzelfall begründete Umweltauswirkungen, 
die über das normale Maß der üblichen Beeinträchtigungen von 
Windenergieanlagen hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch ein-
schließlich menschlicher Gesundheit, Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaftsbild ist unter 
Berücksichtigung der vom Vorhabenträger vorgesehenen Vorkeh-
rungen nicht zu rechnen. 

Weiterhin sind mit dem Vorhaben bei bestimmungsgemäßem 
Betrieb keine zusätzlichen schädlichen Einwirkungen sowie Ge-
fährdungen auf die im weiteren Umfeld befindlichen Biotope und 
Naturschutzgebiete zu erwarten.

Der Einsatz gefährlicher Stoffe im relevanten Rahmen findet nicht 
statt. Die Standorte der Windenergieanlagen befinden sich mit 
einem angemessenen Abstand zur Wohnbebauung. Emissionssei-
tig (Schall/Schatten) sind keine erheblichen Auswirkungen zu er-
warten. Um naturschutzfachliche Vorgaben einzuhalten, werden 
die Windenergieanlagen entsprechend abgeschaltet. Eventuell 
auslaufende Schmierstoffe werden durch entsprechende Vorkeh-
rungen aufgefangen. Durch entsprechende Anforderungen in der 
Genehmigung kann demnach insgesamt sichergestellt werden, 
dass erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen durch das Vor-
haben ausgeschlossen werden.

Das Landratsamt Sömmerda als zuständige Behörde stellt gemäß 
§ 5 Abs. 1 UVPG auf Grundlage der Planunterlagen des Vorhaben-
trägers sowie eigener Informationen fest, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vor-
haben besteht. Die Feststellung des Landratsamtes Sömmerda zur 
Entbehrlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird hiermit 
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstän-
dig anfechtbar.

Sömmerda, 14.11.2024		          Landratsamt Sömmerda
Umweltamt

Wielandstraße 4
99610 Sömmerda
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Stoppt Gewalt gegen Frauen!

Thüringer Gleichstellungsbeauftragte starten dritte 
Kampagne „Handle – jetzt!“ zur Hilfe für Betroffene 
von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt

Frauen werden hinter ihrer Wohnungstür misshandelt, geschla-
gen, ermordet – von Männern, mit denen sie zusammenleben 
oder zusammengelebt haben. Jeden zweiten Tag stirbt in Deutsch-
land eine Frau durch die Hand „ihres“ Mannes. Ein Hauptproblem 
beim Gewaltschutz ist die Unsichtbarkeit der Gewalt und die Un-
wissenheit der Betroffenen. Die wenigsten gewaltbetroffenen 
Frauen suchen sich Hilfe, noch weniger wissen, wer ihnen helfen 
könnte und an wen sie sich wenden müssen. 

Die Kampagne „Handle – jetzt!“ der kommunalen Gleichstellungs-
beauftragten mit ihren lokalen Netzwerken gegen häusliche Ge-
walt und der Landesgleichstellungsbeauftragten möchte daran 
etwas ändern. Sie geht vom 16.  bis zum 25. November 2024, dem 
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. 

Frauen, die Gewalt erfahren oder erfahren haben, sind überall 
– sie sind jedoch meist unsichtbar. Etwa ein Viertel aller Frauen 
erleben im Laufe ihres Lebens Partnerschaftsgewalt, ein Drittel  
sexualisierte Gewalt. In 2023 suchten in den zwölf vom Land geför-
derten Frauenhäusern 257 Frauen mit 246 Kindern Schutz – das ist 
nur ein Bruchteil der tatsächlich betroffenen Frauen. 

„Das ist auch in Thüringen nicht anders. Es wird noch immer da-
von ausgegangen, dass etwa 90 Prozent der Taten im Dunkelfeld 
liegen, also nicht bekannt werden“, so die Landesarbeitsgemein-
schaft der Gleichstellungsbeauftragten.

Ziel der Kampagne ist, möglichst viele Frauen, die zu Hause Ge-
walt erleben, sowie deren Umfeld in sozialen Netzwerken über 
Hilfsangebote zu informieren. „Nur, wer weiß, dass es Hilfe und 
Schutz vor einem gewalttätigen Mann gibt, hat die Chance, sich 
der Gewalt zu entziehen“, sagt Gabi Ohler, die Beauftragte für die 
Gleichstellung von Frau und Mann des Freistaats Thüringen. „Ge-
walt gegen Frauen ist die größte alltägliche Menschenrechtsver-
letzung in Deutschland.“

Mit der Kampagne wird mittels zahlreichen Veröffentlichungen 
in ganz Thüringen auf über 200 Beratungsstellen verwiesen, die 
Hilfen für Frauen, Kinder und auch für Männer sowohl als Opfer 
als auch Tatausübende anbieten. Gebündelt sind diese ganzjährig 
sichtbar als Hilfsangebote der Kommunen und des Landes unter: 
www.handle-jetzt.de. 

„Hier finden Opfer und Täter, Erwachsene und Kinder, Männer und 
Frauen kostenfreie, vertrauliche Anlaufstellen. Zögern Sie nicht, 
sich an diese zu wenden, lassen Sie sich beraten von Fachleuten 
– handeln Sie jetzt“, so die Landesarbeitsgemeinschaft der Gleich-
stellungsbeauftragten. 

Der Landrat informiert

Informationen der Fahrerlaubnisbehörde 	
zum Führerscheinumtausch

Die Frist für den Führerscheinumtausch für die 
Jahrgänge 1971 oder später läuft nur noch bis zum 
19.01.2025

Geburtsjahr des 
Fahrerlaubnisinhabers

Tag, bis zu dem der Führerschein
umgetauscht sein muss

vor 1953 19.01.2033

1953-1958 19.07.2022

1959-1964 19.01.2023

1965-1970 19.01.2024

1971 oder später 19.01.2025

Bei den ca. 28 Millionen ab dem 1. Januar 1999 ausgestellten Kar-
tenführerscheinen wird dann auf das Ausstellungsjahr abgestellt, 
da der Umtausch nach dem Alter der Dokumente erfolgen kann. 

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein
umgetauscht sein muss

1999-2001 19.01.2026

2002-2004 19.01.2027

2005-2007 19.01.2028

2008 19.01.2029

2009 19.01.2030

2010 19.01.2031

2011 19.01.2032

2012-18.01.2013 19.01.2033

Entsprechende Anträge liegen in den Servicepunkten des Land-
ratsamts Sömmerda und bei den Stadtverwaltungen bzw. Verwal-
tungsgemeinschaften aus. Der Antrag kann auch über die Formu-
larsuche auf unserer Internetseite ausgedruckt werden.

Eine persönliche Vorsprache ist nach Termin-
vereinbarung ebenso möglich – nutzen Sie  
dafür die Onlineterminvergabe über

www.lra-soemmerda.de  
→ Terminvereinbarung 

Persönliche Vorsprachen im Landratsamt 	
bitte nach vorheriger Terminvereinbarung

Persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern sind zu 
den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung möglich. Wir möchten 
Sie jedoch darum bitten, für persönliche Gespräche mit den je-
weiligen Sachbearbeitern vorab Termine zu vereinbaren. 

In der Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde in 
der Wielandstr. 4 ist eine persönliche Vor-
sprache nur nach Terminvergabe möglich. 

Termine können auch außerhalb der regu-
lären Sprechzeiten des Landratsamts so-
wie am Wochenende telefonisch mittels 
Sprachassistent unter 03634 354-700 ver-
einbart oder online gebucht werden.
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Begleitend zur zehntägigen Kampagne finden in vielen der 29 
beteiligten Thüringer Regionen auch lokale Veranstaltungen und  
öffentliche Aktionen statt, zu denen Interessierte herzlich will-
kommen sind:

NIMM PLATZ gegen häusliche Gewalt!

Im Rahmen der Kampagne „Handle jetzt“ und anlässlich des In-
ternationalen Gedenktages gegen Gewalt an Frauen trifft sich das 
Netzwerk gegen häusliche Gewalt am 

Donnerstag, den 21. November
von 10.00 bis 12.00 Uhr 

vor dem Rathaus Sömmerda

wieder zur Aktion „NIMM PLATZ gegen häusliche Gewalt!“ Wie 
bei der ersten Aktion im September stellen die Akteure hierfür die 
„Orange Bank“ als sichtbares Zeichen für Solidarität und Unter-
stützung der Betroffenen häuslicher Gewalt auf.

„Wenn schwanger, dann ZERO!“

Der Arbeitskreis Sucht veranstaltet in Kooperation mit unserem 
Gesundheitspartner, der mkk-meine Krankenkasse, auch in die-
sem Jahr die Wanderausstellung „Wenn schwanger, dann ZERO!“. 
Um vielen Interessierten den Besuch der Ausstellung zu ermögli-
chen, wird sie an zwei Standorten zu sehen sein – vom 25. bis 27. 
November im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ in Sömmerda 
und vom 28. bis 29. November am Gymnasium in Gebesee.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr haben sich 
wieder viele Schulklassen angemeldet. Mitwirkende des Arbeits-
kreises Sucht begleiten die Schulklassen während einer ca. 90- 
minütigen interaktiven Führung an den drei Stationen und stellen 
gleichzeitig das Hilfesystem des Landkreises Sömmerda vor.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Entwicklung des Fö-
tus, Gefahren des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft 
und Auswirkungen auf das Ungeborene, der Fetalen Alkoholspek-
trum-Störung (FASD). Zudem haben die Schüler in Sömmerda 
die Möglichkeit, den offenen Jugendtreff B27 als eine Form der 
Freizeitgestaltung kennenzulernen und verschiedene Angebote zu 
nutzen.

Nach den Führungen für die Schulklassen stehen die Räume  
des Bürgerzentrums Sömmerda am Montag und Dienstag zu  
folgenden Zeiten für Interessierte offen:

Montag, 25.11.	      15.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag, 26.11. 	      15.00 bis 16.00 Uhr für werdende Eltern

      ab 16.00 Uhr für die Öffentlichkeit 

Am Gymnasium Gebesee sind die Türen der Ausstellung am  
Donnerstagnachmittag für interessierte Bürgerinnen und Bürger 
geöffnet:

Donnerstag, 28.11.    15.00 bis 16.00 Uhr für werdende Eltern 
	     	       und / oder Mutter-Kind-Heim 
  		        ab 16.00 Uhr für die Öffentlichkeit

Wir hoffen, dass das kostenfreie Angebot im Landkreis Sömmerda 
wieder auf große Resonanz stößt und von den unterschiedlichs-
ten Akteuren genutzt wird. Der Arbeitskreis Sucht freut sich auf 
zahlreiche Besucher und auf eine ereignisreiche, lehrreiche und 
informative Ausstellungswoche.

Janine Handrock
Fachkraft für Suchtprävention und Gesundheitsförderung

Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“ 		
war ein voller Erfolg!
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Am 8. November 2024 wurde es im Volkshaus Sömmerda wieder 
musikalisch, jung, bunt und laut. Zum 29. Mal führte der Landkreis 
gemeinsam mit der Stadt Sömmerda und der Stadt- und Kreismu-
sikschule den Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“ durch. In 
diesem Jahr zeigten 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 
drei Kategorien Sologesang, Soloinstrument und Gruppendarbie-
tung ihr Bestes.

Der Saal war mit über 200 Gästen bis fast auf den letzten Platz 
gefüllt. In Vertretung von Landrat Christian Karl eröffnete der 1. 
Kreisbeigeordnete Heiko Koch die Veranstaltung. Auch Sömmer-
das 2. Beigeordnete Anja Meinhardt-Fickert übermittelte herz-
liche Grüße von Bürgermeister Ralf Hauboldt und wünschte dem 
Publikum viel Spaß und den jungen Talenten viel Erfolg.

Durch das Programm führte Jonas Pawelski, Vorsitzender des Ver-
eins „Kultur im Sinn“ e.V. Um die Spannung zu erhöhen, wurden 
die Auftritte der jungen Musiker vor Ort ausgelost. Dann war die 
Zeit für die jungen Künstler gekommen. Von ganz leisen Tönen bis 
zur Metal-Band reichte das Spektrum der Darbietungen. 

Die insgesamt 17 Auftritte der jungen Künstler, die trotz aller Auf-
regung und Lampenfieber bravourös Bühne und Publikum ero-
berten, waren auch in diesem Jahr wieder auf sehr hohem Niveau. 
Kaum jemand wollte in der Haut der Jury stecken, die sich diesmal 
aus Cosima Schreier (Kantorin Evangelische Regionalgemeinde 
Sömmerda), Karl-Wolfgang Kahlo-Kaminski (Musiklehrer im Ruhe-
stand), Helena Busch (ehem. Teilnehmerin und Gewinnerin von 
AAK), Andreas Nürnberg (Sparkasse Mittelthüringen) und Hanna 
Stockhaus (Lehramtsstudentin Musik, Chorleiterin), zusammen-
setzte. 

Am Ende haben sich die Jurymitglieder für folgende Preisträger 
entschieden: 

Sologesang:

1.	 Lucas Rehnelt
2.	 Electra Hella Margraf
3.	 Valeriia Riumshyna

Soloinstrument:

1.	 Caisy-Marie Bornmann (Klavier)
2.	 Tim Henze (Klavier)
3.	 Clara Bauer (Klavier)

Gruppendarbietung:

1.	 Lucas Rehnelt und Anna-Lucina Köhler 
2.	 Paulina Fay Schade, Morris Gürtler und 			 
	 Marc Vincent Wicht
3.	 Lucy Piesche und Luca Koch

Auch das Publikum durfte an diesem Abend mitentscheiden und 
seinen Publikumsliebling wählen. Mit großem Abstand entschied 
sich das Publikum für Tim Henze, der sich mit einem Medley aus 
modernen Musikstücken mit seinem Klavier in die Herzen der Zu-
hörer gespielt hatte. 

Verlierer gab es an dem Abend keine. Jeder der jungen Musiker 
ist neben der Erfahrung, sich einem großen Publikum zu präsen-
tieren, um ein kleines Präsent reicher. Für die Gewinner der drei 
Kategorien gab es neben einem Preisgeld auch Pokale. 

Ein großer Dank geht an die Sparkasse  
Mittelthüringen, ohne die eine solche Ver-
anstaltung nicht möglich wäre. 

Wir freuen uns auf das 30-jährige Jubiläum im kommenden Jahr!
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Ein starkes Netzwerk gegen Essstörungen

Fachtag Ernährung informierte über 		
Krankheitsbilder und Folgen

Essstörungen sind schwerwiegende psychosomatische Erkran-
kungen, welche oft zu großem Leid bei den Betroffenen und ihren 
Angehörigen führen. Am 6. November 2024 veranstaltete der ASB 
Kreisverband Sömmerda e.V. den Fachtag „Is(s) mir doch egal – du 
bist, was du isst!?“ im Bürgerzentrum in Sömmerda. Sabrina Scharf 
stellte im ersten Vortrag eindrucksvoll ihre eigenen Erfahrungen 
mit einer Anorexia nervosa (Magersucht) vor und machte auf die 
körperlichen Folgen und die hohe Mortalitätsrate aufmerksam.

V.l.n.r.: Antje Kahl (Gesundheitsamt), Frau Dr. med. Julia Murr 
(Oberärztin an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie des Asklepios Fachklinikums Stadtroda), Janine Handrock 
(Präventionsstelle), Inputreferentin Sabrina Scharf, Regina Kirst 
(Leiterin der Suchtberatungsstelle im Landkreis Sömmerda)

Anschließend informierte Frau Dr. med. Murr, Oberärztin an der 
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des As-
klepios Fachklinikums Stadtroda, über aktuelle Zahlen und Fak-
ten aus Studien und über die Situation in Thüringen. Wichtig sei 
eine gute Primärprävention, die in der 5. und 6. Klasse stattfinden 
sollte, erklärte sie. Hier sei jedoch Fingerspitzengefühl gefragt.

Es sollte nicht zu viel über das Störungsbild geredet werden, denn 
das könne das Gegenteil auslösen, indem es zur Nachahmung 
führt. Auch Bilder von Menschen mit Essstörung seien nur we-
nig hilfreich. Vielmehr sollten Selbstwertgefühl und eine positive 
Selbstwahrnehmung gefördert und die Reflektion des gegensei-
tigen Umgangs miteinander, aber auch des Umgangs mit sozialen 
Medien gestärkt werden.

Doch wie können Menschen mit Essstörung heilen? Frau Dr. med. 
Murr wies darauf hin, dass das A und O eine möglichst frühe Be-
handlung ist. Denn leider zeigte sich in Studien, dass in Thüringen 
nur jede vierte Person ein Jahr nach der Diagnosestellung psycho-
therapeutisch behandelt wird. Ähnlich wie bei einer Krebserkran-
kung gilt auch bei Essstörungen: Je früher die Behandlung beginnt, 
umso größer sind die Heilungsmöglichkeiten. Deshalb ist ein Netz-
werk von Ärzten, Beratungsstellen, Kliniken und Engagierten für 
dieses Thema so wichtig. 

In vielen Bundesländern gibt es diese Netzwerke bereits, in Thürin-
gen soll das kürzlich gegründete „Thüringer Essstörungs-Netzwerk 
e.V.“ die Lücke, die bisher bestand, schließen. Das Behandlungsan-
gebot muss für Betroffene und ihre Angehörigen transparenter 
werden. Es muss leichter möglich werden, einen Therapeuten zu 
finden, der sich diesem Thema annimmt. Außerdem braucht es 
niedrigschwellige Angebote und Stellen, an die man sich wenden 
kann. 

Konkrete Unterstützung gibt es im „Thüringer Essstörungs-Netz-
werk e.V.“ oder in der Beratungsstelle „Esmeralda“ in Jena. Zustän-

dig sind außerdem die Kinder- und Jugendpsychiatrien, Kliniken 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie einschließlich 
ihrer Ambulanzen sowie ambulante Therapeuten.

„Wir müssen es schaffen, dass die Patienten schneller zu uns kom-
men“, ruft Frau Dr. med. Murr auf. Die Angst, sich behandeln zu 
lassen, ist groß. Vor allem die Sorge, die eigene Kontrolle zu ver-
lieren und alles entgleiten zu sehen, ist da. Leider hält auch die 
Angst davor, wieder essen zu müssen, Menschen mit Magersucht 
davon ab, in Behandlung zu gehen. Umso bedeutender ist die 
Wertschätzung in Behandlung und Ansprache. Denn die Krankheit 
ist unschön, nicht der Mensch, den sie betrifft. 

Bei Fragen oder Interesse am Netzwerk ist Frau Dr. med. Julia  
Murr über folgende E-Mail-Adresse erreichbar: j.murr@ 
asklepios.com

Tina Köth

Nichtamtlicher Teil

Aus Kindergarten und Schule

Crosslauf der Grundschule Rastenberg

Schüler trotzen anspruchsvoller Waldstrecke

Auch in diesem Jahr fand der alljährliche Crosslauf der Staatlichen 
Grundschule Rastenberg statt, an dem die Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 1 bis 4 teilnahmen. Die Strecke führte durch den 
nahegelegenen Wald und forderte die jungen Sportler mit einigen 
Anstiegen heraus. 

Mit großem Einsatz meisterten die Kinder die anspruchsvolle Rou-
te. Besonders die Jüngsten aus der ersten Klasse zeigten trotz der 
Herausforderung beeindruckendes Durchhaltevermögen. 

In der Turnhalle lud eine Bewegungslandschaft die Kinder vor und 
nach dem Crosslauf dazu ein, ihr weiteres sportliches Geschick un-
ter Beweis zu stellen. 
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Nach dem Zieleinlauf konnten sich die Teilnehmer mit Trinkpäck-
chen erfrischen, die vom Förderverein der Schule gespendet wur-
den. Die Siegerehrung fand einige Tage später in der Schule statt, 
bei der die Leistungen aller Läuferinnen und Läufer gewürdigt 
wurden.

Ch. Nickel

Neues aus Regelschule Schloßvippach

Unsere 400 m-Bahn wurde mit einem 		
Sportfest feierlich eingeweiht

Sport macht fit für das Leben, sportliche Bewegung an der frischen 
Luft ist nicht nur gesund, sie trägt auch in besonderer Weise zu 
unserem Wohlbefinden bei. Deshalb freuen wir Sportlehrerinnen 
und Sportlehrer uns ganz besonders, dass unser Sportplatz sich 
wieder zu einem schönen, sicheren und modernen Ort für den 
Sportunterricht entwickelt. 

Am 19. September 2024 ging ein lang ersehnter Wunsch in Erfül-
lung. Unsere Laufbahn konnte dank vieler Sponsoren und Aktivi-
täten komplett saniert eingeweiht werden. Viele Gäste und Haupt-
sponsoren waren geladen und zahlreich erschienen. Ein von der 
Kunstlehrerin, Frau Stüver, gestaltetes Band wurde zerschnitten 
und ein freudbetontes Sportfest durchgeführt. 

Eröffnet wurde es mit einem Staffelwettbewerb, wobei sich in drei 
Läufen die 5. und 6. Klassen, anschließend die 7. und 8. Klassen 
sowie letztlich die 9. und 10. Klassen ein spannendes Rennen lie-
ferten. Die drei Staffel-Wettbewerbe gewannen die Klassen 6b, 7b 
und 10b. 

Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Kräfte an 
zehn verschiedenen Stationen messen. Gewertet wurden zum ei-
nen die Anzahl der absolvierten Übungen sowie die beste Leistung 
je Station und Klasse. So wurden die jeweils besten Schülerinnen 
und Schüler ihrer Klasse ermittelt und mit einer Urkunde sowie 
einem kleinen Preis geehrt. 

Einen schönen Abschluss fand das Fest beim Volleyballspiel der 
Lehrerschaft gegen eine Vertretung der Zehntklässler. Mit viel En-
gagement wurde um den Sieg gerungen, den am Ende die Lehrer 
erreichten. 

Gern angenommen wurde die vom Förderverein gesponserte 
Verpflegung mit Bratwurst und Getränk. Deshalb möchten wir 
uns noch einmal herzlich beim ehemaligen Vorsitzenden, Herrn 
Heinrichs, und seiner Frau bedanken, die dies in Eigenregie über-
nahmen. 

Dank gilt auch den Schülern und Schülerinnen der 10. Klasse, die 
uns Lehrerinnen und Lehrer an den Stationen und bei der Verpfle-
gung unterstützten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Ines Wagner

Wichtelmarkt in der Finneckschule Sömmerda

Weihnachtskonzert am Gymnasium Kölleda
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Vereine und Verbände

Unheimlicher Spuk im Rastenberger 		
Kurhauswald

Viele kleine Geister und Gespenster trafen sich am 30. Oktober 
2024 in der Dämmerung auf dem Rastenberger Marktplatz. Solch 
ein großes Gewimmel an geisterhaften Gestalten haben die Ra-
stenberger mit Sicherheit lange nicht gesehen. Kurz nach 18.00 
Uhr startete unser Spaziergang in Richtung Kurhauswald. Vorher 
gab es noch Süßigkeiten und Getränke für die Kinder.

Im Kurhauswald angekommen, wurde es vielen unheimlich zu 
Mute. Schuld daran waren große Spukgestalten, die ihr Unheil im 
Rastenberger Kurhauswald trieben, so wie es sich zu Halloween 
gehört. Es wurde zügigen Schrittes gegangen, um den Kurhaus-
geistern zu entfliehen. Kurz vor 19.00 Uhr haben wir unser Ziel 
erreicht.

Das Campingkino war bereits für die kleinen Geister von Frau 
Aschenbrenner geöffnet und vorbereitet. Wer nach diesem an-
strengenden Marsch großen Hunger hatte, konnte diesen bei 
Pommes, Kürbissuppe, Currywurst und Getränken stillen. Und 
dann hieß es schon: „Film ab!“. 

Zu einem richtigen Filmabend gehören Naschereien, welche 
vorher von der „Bürgerinitiative zur Belebung der Rastenberger 
Innenstadt“ an die Kinder verteilt wurden. Während der Filmvor-
führung konnten sich die großen Geister von Matthias kulinarisch 
verwöhnen lassen.

Bis zum Filmende haben alle Kinder den Film gespannt verfolgt. 
Gegen 20.30 Uhr strömten die kleinen Gespenster aus dem Saal, 
verweilten noch ein wenig mit ihren Eltern auf dem Vorplatz und 
wanderten schließlich wieder nach Hause.

Es war eine gelungene und sehr gut besuchte Veranstaltung für 
unsere Kinder! Besonders gefreut haben wir uns, dass auch viele 
Kinder aus den Rastenberger Ortsteilen diese Veranstaltung wahr-
genommen haben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 7. 
Dezember 2024 auf dem großen Rastenberger Weihnachtsmarkt!

Monika Becker 
Bürgerinitiative zur Belebung der Rastenberger Innenstadt

Umfrage zum Wohlbefinden 			 
in und um Weißensee

Liebe Weißenseerinnen und Weißenseer,

das Projekt ThINKA Landkreis Sömmerda in Trägerschaft des ASB 
Kreisverband Sömmerda e.V. startet eine Umfrage zum Thema: 
„Wohlfühlen im eigenen Ort“. Die Umfrage ist freiwillig, verläuft 
anonym und ist für Menschen in und um Weißensee gedacht. Die 
Ergebnisse fließen direkt in unsere Arbeit in Ihrer Stadt mit ein.

ThINKA kümmert sich seit 
einigen Jahren um die 
Anliegen der Bürgerinnen 

und Bürger. Dies geschieht in Form von Einzelfallberatung, Pro-
jekten und auch im Bereich der Gemeinwesenarbeit. Vor allem im 
letztgenannten Bereich können Sie uns am besten sagen, was Ih-
nen in Weißensee wichtig ist. Daher bitten wir Sie, sich an unserer 
Umfrage zu beteiligen.

Wie funktioniert es?

Möglichkeit 1: Über den angegebenen QR-Code 
gelangen Sie ohne Umwege zu unserer Umfrage 
und können digital teilnehmen.

Möglichkeit 2: Sie nutzen als Patientinnen und Patienten die War-
tezeiten in der Kinderarztpraxis von Frau Bernardeau und der 
Hausarztpraxis von Frau Dr. Fabich und füllen dort den Fragebo-
gen vor Ort aus.

Abgabeschluss ist der 2. Dezember 2024.

Bei Rückfragen zur Umfrage oder für Anmeldungen zur Sprech-
zeit montags von 8.00 bis 12.00 Uhr im Weißenseer Seniorentreff, 
steht Ihr ThINKA-Team unter Tel. 0172 4154036 bzw. E-Mail: thin-
ka@asb-soemmerda.de für Sie bereit.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus

Veranstaltungshinweise

Faschingsauftakt in Tunzenhausen
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Informationsveranstaltung zur 			 
Elektronischen Patientenakte

Alle Veranstaltungen im Landkreis 		
Sömmerda	finden Sie auch online!

Auf unserer Website 

www.lra-soemmerda.de 
→ Veranstaltungen im Thüringer Becken

werden alle bekannten kleinen und großen Veranstaltungen, 
die im Landkreis stattfinden, veröffentlicht. 

Sollte Ihre Veranstaltung noch nicht dabei sein, können Sie 
uns diese gerne melden, per E-Mail: kultur@lra-soemmerda.de 
oder Tel.: 03634 354-408.

Kleine Hofweihnacht im Eselhof Elxleben

Advent in den Höfen in Kölleda
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Weihnachtsmarkt in Frohndorf

Samstag, 30. November, ab 14.30 Uhr
Dorfplatz an der Sporthalle

Achtung:
Gegen 16.30 Uhr kommt 

der Weihnachtsmann!

Weihnachtsmarkt in Schloßvippach

Märchenhaftes zum Weihnachtsmarkt:

Adventskonzert in Großneuhausen
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Weihnachtsmarkt in Schallenburg

Glühwein & Bratwurst in Weißensee

Sankt Bonifatiuskirche zu Kleinbrembach 	
Kulturkirche im ländlichen Raum

Konzertprogramme zur Erhaltung 
der Foertschorgel

Hauptanliegen unseres Vereins ist es, Kunst und Kultur auf dem 
Lande zu pflegen, den Menschen in und um Kleinbrembach die 
Musik nahe zu bringen – ohne lange Wege und zu erschwinglichen 
Eintrittsgeldern bzw. für eine Spende. Unsere jährlichen Konzert-
programme tragen dem Rechnung. 

Schwerpunkt unseres musikalischen Konzeptes ist und bleibt die 
Erhaltung unserer Foertschorgel, die bedingt durch umfangreiche 
Bauarbeiten seit 2018 nicht mehr erklingen konnte, da der teilwei-
se Rückbau der Orgel erfolgen musste und wir nur mit einem ho-
hen finanziellen Aufwand ihre Instandsetzung umsetzen können. 

Dies können wir hoffentlich mit Konzerten und Spendengeldern 
schaffen. In diesem Jahr waren bereits in der Kleinbrembacher Kir-
che zu Gast: Philipp Gerisch – Percussionist, Handpan- und Didgeri- 
doospieler, „Die Juppies“ – eine junge Vocal Band aus Weimar, 
und die „Silverblue Joyriders“ – Music by Roxette.

Das Konzert mit dem Gospelpop-Chor „Heavens Garden – Ein 
Stück Himmel auf Erden“ ist in diesem Jahr das vierte Konzert im 
Rahmen unserer Konzertreihe – ein Adventskonzert zur inneren 
Einstimmung und der Vorfreude auf etwas ganz Besonderes – die 
Advents- und Weihnachtszeit. 

Adventszauber mit dem
Heaven‘s Garden Gospelpop-Chor
Sonntag, 1. Dezember, 16.30 Uhr

Beate Raube
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Weihnachtskonzert & Weihnachtssingen 		
in Ostramondra

33. Kreisverbandsschau für Rassekaninchen

Am 7. und 8. Dezember 2024 findet in der Sporthalle in Frohndorf 
die 33. Kreisverbandsschau Sömmerda – Erfurt für Rassekanin-
chen statt. Es werden ca. 600 Kaninchen in verschiedenen Rassen 
und Farbenschlägen gezeigt. Die Ausstellung ist geöffnet am 

Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr 
und 

Sonntag von 9.00 bis 15.00 Uhr 
Kleintierzuchtverein Frohndorf e.V.

Tanz in die Weihnacht

Buttstädter Weihnachtsmärchen
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Weihnachtskonzert in Großneuhausen

Weihnachten & Silvester mit dem Figuren-	
theater Weidringer im Kunsthof Großmonra

Der Wind in den Weiden
Nach dem Kinderbuchklassiker 

von Kenneth Grahame
Donnerstag, 26. Dezember, 16.00 Uhr

Der Maulwurf erwacht aus seinem Winterschlaf. Frühjahrsputz? 
Nein! Es gibt so viele interessante Dinge zu erleben: Bootfahren 
mit der Wasserratte, Picknick am Fluss, Abenteuer mit dem Krö-
terich... doch aus Übermut läuft alles aus dem Ruder. Durch einen 
Unfall wird die Freundschaft der drei Tiere auf eine harte Probe 
gestellt...

Eine ergreifende Geschichte von Verbundenheit mit der Natur, 
von Fernweh, Eigensinn und von tiefer Freundschaft.

Für Zuschauer ab 4 Jahren, Dauer: 45 min

Eintritt: 9 Euro/ 6 Euro*

Die Zauberflöte
Sternstunde einer Souffleuse

Dienstag, 31. Dezember, 21.00 Uhr

Mozarts Zauberflöte in den Händen einer unerfahrenen Souffleu-
se?! Scheinbar schüchtern tritt sie aus dem Schatten ins Rampen-
licht und präsentiert ihre Zauberflöte: verspielt, dramatisch und 
unwiderstehlich menschlich. 

Ein Abend voller Emotionen, überraschender Wendungen und na-
türlich Mozarts grandioser Musik.

Für Zuschauer ab 10 Jahren geeignet, Dauer 85 min + Pause

Eintritt: 22 Euro / 18 Euro*

* Ermäßigungen nur für Schüler und Studenten

Infos & Karten: 
E-Mail:	 info@weidringer.de
Telefon: 	0361 2111640

Das SFZ Sömmerda informiert

Montag
14.30 Uhr 	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)
15.00 Uhr	 Wir malen und zeichnen mit euch
16.00 Uhr	 Schlagzeug kennenlernen mit Urmel

Dienstag
15.00 Uhr 	 Töpfern
15.30 Uhr	 Training Modern Dance
16.30 Uhr	 Training The Dancing Devils

Mittwoch
15.30 Uhr	 Theater
15.30 Uhr 	 Training Tanzzwerge
16.00 Uhr	 Training Dance Kids

Donnerstag
15.00 Uhr	 Wir arbeiten mit Holz
15.00 Uhr	 Kino (1 x im Monat)
15.30 Uhr 	 Training Dance Girls

Freitag
14.30 Uhr	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)

Montag bis Freitag jeweils ab 13.00 Uhr:
Wir helfen euch bei den Hausaufgaben. Für Recherchen im Inter-
net könnt ihr den Computerraum nutzen.
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Wir spielen, malen, singen, toben, basteln mit euch. Bringt euer 
Lieblingsspielzeug mit oder sprecht uns an. Wir sind für alles offen.

Die Kinderbibliothek (Tel.: 621218) im SFZ ist immer Dienstag und 
Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr für die jungen Leser geöffnet.

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Euer SFZ

 Kontakt
Schüler-Freizeit-Zentrum

Kölledaer Straße 30, 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 622050

E-Mail: sfz@stadt-soemmerda.de 

Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Montag
09.00-10.30 Uhr	 Krabbelgruppe 
		  (Anmeldung unter Tel. 0162 1098519)
09.30-11.30Uhr	 Montagstöpfern für Senioren 			 
		  (5 Euro zzgl. Material pro Termin)
13.00-17.00 Uhr	 Gemeinsam Lernen
18.00-19.00 Uhr	 HIIT the Beat – mit fit4fam 
		  (Anmeldung unter Tel. 01729092592)

Dienstag
13.30-16.00 Uhr	 Kreativnachmittag
15.00-16.30 Uhr	 Gemeinsam Kochen (3 Euro pro Kind)
15.00-17.00 Uhr	 Familiencafé (alle zwei Wochen, ungerade KW)
17.30-19.00 Uhr	 Familienfilzen mit Liesa (6 Euro pro Person)
19.00-20.30 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
		  (Anmeldung unter Tel. 01792439726) 

Mittwoch
13.30-16.00 Uhr	 Romménachmittag
13.30-15.30 Uhr	 Psychosoziale Beratung 				  
		  (alle zwei Wochen, ungerade KW)
15.00-16.30 Uhr	 Kindertöpferkurs 					   
		  (4 Wochen im Block, pro Kurs 20 Euro)
17.00-19.00 Uhr	 TonArt mit Erwachsenen
		  (4 Wochen im Block, pro Kurs 20 Euro zzgl. 		
		  Material)
17.30-19.00 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
19.15-20.45 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
		  (Anmeldung unter Tel. 01792439726)

Donnerstag
09.00-11.00 Uhr	 Seniorenfit mit Fit4Fam 
		  (Anmeldung unter Tel. 01729092592)
13.00-16.30 Uhr	 ThINKA
13.00-17.00 Uhr	 AG „Wir in der Natur“ 
13.30-16.00 Uhr	 Kaffeeplausch
16.00-18.00 Uhr	 Nähkurs (5 Euro pro Termin)

		
Freitag
11.00-13.00 Uhr	 Tafelausgabe
14.30-17.30 Uhr	 Kindergeburtstage
		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Informationen 
direkt im Alten Amtshaus – Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Markt 25, 99625 Kölleda 
oder telefonisch unter: 03635 4389811/-12

Familienzentrum Sömmerda

Montag
10.00-11.00 Uhr	 Seniorensport
10.00 Uhr	 Kunst- und Malkurs
13.00-15.00 Uhr	 Sprechstunde ASD
14.30-16.00	 Küchenwerkstatt für Kinder
15.30-17.00 Uhr	 Töpfern für Kinder
16.00-17.00 Uhr	 Kindertanzen (3 bis 5 Jahre)
17.30-19.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene

Dienstag
15.00-17.00 Uhr	 Malraum für Kinder
16.00-18.00 Uhr	 Töpfern für Erwachsene
18.30-19.30 Uhr	 Entspannungskurs

Mittwoch
09.00-11.00 Uhr	 Krabbelgruppe ab dem 1. Monat
13.00-14.30 Uhr	 PEKiP von 6 Wochen bis 3 Monaten 
ab 15.00 Uhr	 Hausaufgabenhilfe
15.00-17.00 Uhr	 Kochen mit Kindern
15.30-17.00 Uhr	 Nähkurs für Kinder
15.00-16.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane von 6 bis 9 Jahren
16.00-17.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane ab 10 Jahre
17.00-18.00 Uhr 	 After Work Dance mit Miles Shane

Donnerstag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 4 bis 6 Monaten
09.30-11.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene
14.00-17.00 Uhr	 Seniorencafé
15.00-17.00 Uhr	 Zwergencafé
16.00-17.00 Uhr	 Kindertanzen von 3 bis 5 Jahren

Freitag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 7 bis 9 Monaten
10.00-12.00 Uhr	 Töpfern für Senioren
15.00-18.00 Uhr	 Repair-Café (1. Freitag im Monat)
15.00-18.00 Uhr	 Kindergeburtstage
		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Wir bitten bei allen Angeboten um vorherige Anmeldung.

Kontakt
ASB-Familienzentrum

Lucas-Cranach-Straße 20a
99610 Sömmerda

Tel.: 03634 612518
E-Mail: familienzentrum@asb-soemmerda.de

Netzwerk Regenbogen e.V. und die 		
Tafel Sömmerda/Buttstädt/Kölleda

Angebote und Öffnungszeiten
Am Rothenbach 45, 99610 Sömmerda
Tel. 03634 692519, Fax 03634 316921

Montag, 25.11.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

09.00-15.00
Kartenverkauf

Restaurant 
des Herzens

Am Rothenbach 45
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V.l.n.r: Kampfrichter Stephan Schacke, Jasmin Lange, Sara Kreuz-
berg, Jeannine Mattasch, Emanuel Hochheim, Johannes Backes, Til 
Lucas Schröder, Jolien Walther, Marlon Walther, Thilo Heidemann, 
Denis Stadolka, Lara Stadolka, Kampfrichterin Susan Walther 

(Fotos: Emanuel Hochheim)

Das taten sie auch erfolgreich. So erreichte Thilo Heidemann den 
1. Platz in der Klasse Schüler C männlich, Lara Stadolka den 1. Platz 
in der Klasse Schüler B weiblich, Til Lucas Schröder den 1. Platz 
in der Klasse Jugend männlich, Jolien Walther den 2. Platz in der 
Klasse Jugend weiblich, Emanuel Hochheim den 3. Platz in der of-
fenen Klasse männlich, Jeannine Mattasch den 1. Platz in der offe-
nen Klasse weiblich und Denis Stadolka den 2. Platz in der offenen 
Klasse Compound männlich.

Damit starteten unsere Bogenschützen gut in die neue Hallen- 
saison und konnten sich auf den Liga-Wettkampf am 9. November 
und die Kreismeisterschaft am darauffolgenden Tag in Elxleben 
vorbereiten. 

Wir bedanken uns bei der Thüringer Schützenjugend für diesen 
schaurig schönen Wettkampftag und sind im nächsten Jahr gern 
wieder dabei. 

Jasmin Lange und Sara Kreuzberg
SV „Blau-Weiß 1921“ Weißensee e.V.

Zahlreiche Erfolge bei den Deutschen Meister-
schaften SMK für den Seesportverein Sömmerda

Am zweiten Novemberwochenende fanden in Forst/Lausitz die 
Deutschen Einzelmeisterschaften im Seesportmehrkampf statt. 
Am 9. November 2024 starteten die Wettkämpfe der Deutschen 
Einzelmeisterschaften in den Disziplinen Knoten, Wurfleine, 
Schwimmen, Geländelauf und Tauklettern. Am 10. November 
wurde dann das Finale der Einzelmeisterschaften in den Diszipli-
nen Wurfleine, Knoten und Tauklettern ausgetragen. 

Dienstag, 26.11.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Mittwoch, 27.11.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

13.30-15.30 Kaffeeklatsch Am Rothenbach 45

Donnerstag, 28.11.

08.00-17.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-17.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-17.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Sömmerda Am Rothenbach 45

09.00-15.00
Kartenverkauf

Restaurant 
des Herzens

Am Rothenbach 45

Freitag, 29.11.

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Kölleda

Soziokulturelles 
Zentrum, Markt 25

Restaurant des Herzens 2024
Das Restaurant des Herzens findet dieses Jahr am 11. Dezember 
2024 im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche in Sömmerda 
statt. Der Kartenvorverkauf läuft am Montag, 25. November und 
Donnerstag, 28. November jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr bei der 
Tafel Sömmerda.

Sportnachrichten

Halloween-Turnier mit den Bogenschützen 	
aus Weißensee

Am 26. Oktober 2024 organisierte die Thüringer Schützenjugend 
in Suhl ein Halloween-Turnier. Dies konnten wir uns nicht entge-
hen lassen und so machten sich 11 unserer Schützen mit ihren 
Bögen auf den Weg. Als wir 
dort ankamen, erwarteten 
uns gruselige Halloween-De-
koration und tolle Kostüme. 

Um 8.00 Uhr begann für die 
erste Gruppe der Wettkampf. 
Da es viele Teilnehmer gab, 
startete um 13.00 Uhr auch 
eine zweite Gruppe. Nach-
dem diese ihren ersten 
Durchgang beendete, ging es 
nach einer sehr kurzen Pause 
weiter in den zweiten Durch-
gang, bei dem unsere Schüt-
zen nochmals Ringe erzielen 
konnten und den schlussend- 
lichen Sieger festmachten. 
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In diesem Jahr war dieser große Wettkampf dann auch der Sai-
sonabschluss im Seesportmehrkampf für 2024. Angereist waren 
um die 150 Starter aus knapp 19 Vereinen. Ein unglaublich großes 
Starterfeld. 

Der Seesportverein Sömmerda war mit fünf Wettkampfteilneh-
mer/innen vertreten. In ihrer jeweiligen Altersklasse und den ver-
schiedenen Disziplinen hieß es nun für Vanessa, Claudia, Patrick, 
Max und Chris ein letztes Mal alle Kräfte zu mobilisieren, alles zu 
geben und die Konkurrenz möglichst hinter sich zu lassen.

Ausgestattet mit einem Zeitplan für die einzelnen Stationen be-
gann der Tag gleich nach der Eröffnungsfeier. Der Einlauf aller 
Mannschaften mit musikalischer Begleitung war hierbei sicherlich 
für viele der erste Gänsehautmoment dieser Meisterschaften. Als 
dann zum Abschluss die Nationalhymne lief, war allen bewusst, 
dass die Meisterschaft etwas ganz Besonderes ist. 

Im Verlauf des Tages durchlief nun jeder Wettkampfteilnehmer 
alle Stationen. Natürlich ein ziemlich langer Tag für alle. Anstren-
gend, kräfteraubend und mental fordernd. Unsere Seesportler/
innen zeigten dennoch Stärke und kämpften um jeden Meter oder 
jede Sekunde, aber immer mit einem Blick auf ihre Kontrahenten. 

Gegen 19.00 Uhr begannen dann die ersten Siegerehrungen in 
den Disziplinen Schwimmen, Geländelauf und der Gesamteinzel-
wertung. Im Anschluss konnte dann noch etwas gefeiert und ge-
tanzt werden. 

Ein toller Tag, welcher mit einer sehr schönen Seesportparty be-
endet wurde. Auch am Sonntag bei den finalen Läufen waren un-
sere fünf Sportler/innen ganz stark vertreten und ließen der Kon-
kurrenz kaum eine Chance. Auch hier wurde bis zum Ende um jede 
mögliche Platzierung gekämpft. Im Anschluss fanden auch hier 
gegen 14.00 Uhr die Siegerehrungen statt. Neue Rekorde wurden 
genauso geehrt wie die Platzierungen in der Rangliste 2024.

Unsere Erfolge in der Zusammenfassung:
•	 Vanessa Lehnhardt – 2x 2. Platz (Rangliste, Knoten), 3x  3. Platz 

(Schwimmen, Geländelauf, Gesamteinzelwertung)

•	 Claudia Grube – 1. Platz Deutscher Meister (Wurfleine), 3. Platz 
Rangliste

•	 Max Brachmann – 1. Platz Deutscher Meister (Wurfleine), 2x  
2. Platz (Tauklettern, Schwimmen) 3x 3. Platz (Geländelauf, 
Knoten, Gesamteinzelwertung)

•	 Patrick Winterfeld – 1. Platz Deutscher Meister (Tauklettern), 
3x 2. Platz (Wurfleine, Schwimmen, Gesamteinzelwertung),  
3. Platz (Geländelauf)

•	 Chris Lehnhardt – 1. Platz Deutscher Meister (Tauklettern), 3x 
1. Platz (Schwimmen, Rangliste, Gesamteinzelwertung) 3x 2. 
Platz (Wurfleine, Geländelauf, Knoten)

Jeder von ihnen stand minde-
stens einmal auf dem Podest- 
platz. Was für eine überra-
gende und sportliche Leistung, 
sich gegen so viele Mitbe-
werber/innen durchzusetzen. 
Ein wunderbarer und von Er-
folg gekrönter Abschluss für 
das Seesportjahr 2024. Herz-
lichen Glückwunsch an unsere 
Mannschaft! 

Nun geht’s in die wohlver-
diente Winterpause, was die 
Wettkämpfe betrifft. Trainiert 
wird trotzdem fleißig weiter. 
Wer sich ausprobieren möchte, 
ist herzlich eingeladen. Training 
jeden Donnerstag ab 15.00 Uhr. 
Schwimmen montags 20.00 bis 
21.00 Uhr & samstags 8.00 bis 9.00 Uhr!

Stefanie Winterfeld-Brandt
Pressewart Seesportverein Sömmerda e.V.
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